
Liebe Mureckerinnen und liebe Murecker aller Ortsteile ,

Mitbestimmen – wählen gehen !

ich freue mich sehr, dass wir durch unser starkes Miteinander in den letz-
ten fünf Jahren so viel bewegen und erreichen konnten. Gerade in 
Zeiten, in denen Wirtschaft und Umwelt weltweit unter Druck stehen, ist 
ein ehrliches und engagiertes Miteinander wichtiger denn je, um als 
Gemeinde zukunftsfähig und lebenswert zu bleiben.

Am 23. März entscheiden Sie, wie es weitergeht – welchen Weg Mureck 
in den nächsten fünf Jahren einschlagen soll. 

Und ja, jede Stimme zählt, denn jede Stimme macht einen Unter-
schied!

Mit Ihrer Stimme gestalten Sie die Zukunft unserer Gemeinde aktiv mit.

Mit herzlichen Grüßen

Klaus Strein, Bürgermeister
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Gemeinderatswahl 2025
Wahlberechtigt sind Sie, wenn Sie

• spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben
• die österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedsstaates besitzen und 

in der Stadtgemeinde Mureck den Hauptwohnsitz haben
• keinen Wahlausschließungsgrund im Zusammenhang mit einer strafgerichtlichen Verurteilung haben.

Wahlzeiten in allen Wahllokalen 
von 08.00 bis 12.00 Uhr

Bitte bringen Sie unbedingt die amtliche Wahlinformation 
und einen Lichtbildausweis am Wahltag zum Wahllokal mit. Das Wahl-
lokal, indem Sie wählen dürfen, ist auf der amtlichen Wahlinformation 
aufgedruckt.

Wahltag: Sonntag, 23. März 2025

Wahllokale

• Kulturzentrum Mureck

• Gasthaus Gutmann, Mureck

• Begegnungshalle, Gosdorf

• Gasthaus Walch, Eichfeld

Wo und wie kann die Wahlkarte beantragt werden?
Sie können die Wahlkarte bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, mündlich (persönlich) oder 
schriftlich (im Postweg, per E-Mail oder online) ab sofort beantragen.

Informationen zum Wählen mit der Wahlkarte

Bis zu welchem Zeitpunkt kann eine Wahlkarte beantragt werden?

Wahlberechtigte Personen, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zuständigen 
Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufenthalts im 
Ausland können eine Wahlkarte beantragen. 
Eine Wahlkarte darf nur über Antrag der wahlberechtigten Person selbst ausgestellt werden (keine Stellvertretung - 
auch nicht durch den Erwachsenenvertreter - möglich). Der Antrag muss eine Begründung enthalten.

• Schriftlich können Sie die Wahlkarte bis zum vierten Tag vor dem Wahltag oder - wenn die Übergabe der Wahl-
karte an eine von der Antragstellerin oder vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist - auch bis zum 
zweiten Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr beantragen.

• Mündliche (persönliche) Anträge sind jedenfalls bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr möglich.
Bei der mündlichen Antragstellung ist die Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis glaubhaft zu machen.
Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig.

Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung 
nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, durch Angabe der Passnummer, der Nummer 
des Personalausweises, der Nummer des Führerscheins, durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises oder 
durch Angabe der auf der Wahlinformation angebrachten Zahlenkombination glaubhaft gemacht werden.



Amtliche Mitteilung der Stadtgemeinde Mureck, Ausgabe 1/2025

Amtliche Mitteilung, zugestellt durch Post.at

Gemeinderatswahl
Mitbestimmen – wählen gehen !

23. März 2025

Sonderaus
gabe








